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Der neue Schwelzerische Republikaner.

Das Abonnement sûr 78 ?!nn»ner» oder fnr ein!>>ter
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Samstag, den 4 Juli iFoi. Fünftes Quartal. Den is Meßidor IX.

An die Wonnenten.
Da mit dem Stück zyo, das fünfte Quartal des

neuen S cl) >v. Rcv 11 blik a ner s zu Ende geht/ fo

sinv die Abonnemen crfucht/ wann sie die Fortsetzung
ununterbrochen zu erhalten wünschen, ihr Abonnement
für das sechste Quartal mit 4 Fr. 5 btz. in Bern,
u»d mit 5 Fr. ; btz. postfrey ausser Bern, ungesäumt

zu erneuern.

Der Neue Schweizerische Republikaner ist die Fortsetzung
folgender Blätter/ von denen noch Exemplare um beygeftjtc
Preise zu haben sind:

Der Schweiz. Republikaner, z Bände, jeder zu 8 Fr»
Supplement dam 4 Fr.
Neues helvetisches Tagdlatt, - Bände, jeder zu 6 Fr.
Neues republikanisches Blatt, 1 Band, 4 Fr.
Neuer sauvcizeriuder Republikaner 4 Quartale, jedes zu
4 Fr. Fünftes Quartal 4 Fr. 5 btz.

Die Lücken, die sich zwischen diesen Sammlungen finden,
sollen in einigen Supplcmentheften nachgeliefert werden,
sobald sich eine hinlängliche Zahl Abonnenten für diese Sup-
pleniente gefunden hat. Man xrännmcrirt für das erste Heft
mit Z Fr. bey dem Herausgeber oder bey I. A. Ochö.

Vo» den Registern zu obigen Sammlungen sind biSdahin
drey zu den z Bänden des schweizerischen Republikaners und
dasjenige zum erst.» Band des TagblatiS erschienen: die üvri-
gen solle» nachfolgen.

Gesetzgebender Rath, 26. May.
Präsident: W ytte nbcich.

Nufden Anlrag der Flnanzcommißion wird folgendes
Dccret angenommen:

Der gesetzgebende Nath —- auf die Botschaft des

Vollz. Raths vom i8. May iZoi, worin derselbe Be>

vvllniächtigung verlangt, eine zum Kloster Fahr gehörige
Wiese versteigern zu dürffen;

In Erwägung, daß zu Bezahlung ausgelaufener
Schulden so wie zu Aufeeel tya.tung der Kloster - Oeko,
nomie, die Veremsserung voll jener Liegenschaft ersvder»
lich ist — beschließt:

Der Vollz. Rath ist bevollmächtigt, eine dem Kloster
Fahr im Canton Baden zuständige, zu Wimiigen
im-Canton Zürich gelegene, bey ; großen Inch,
haltende Wiese, nach Vorschrift des Gesetzes vom
z. Inner igoi, verkaufen zulassen.

Die Fiiianzcommißion erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Gesetzgeber! In einer Botschaft vom uten dieS

begehrt der Vollz. Rath, daß dicienige Strafe und Buße,
welche auf den Verkäufer des fremden Salzes gefezt ist,
auch auf diejenigen gclegt werde, welche solches Salz
gekaust, oder sonst auflegend eine Welse an sich gebracht
haben. Diese Botschaft überwiesen Sie an Ihre staats«

wiclhschastliche Commission, welche aber in dcrAufstel,
lung dieses Grundsatzes den die Vollziehung begehrt,

große Schwierigkeiten findet. Vor allem aus ist der Käu»

fer von Comrebandesalz nicht so strafbar als der, welcher
diesen Contrebandchandel selbst treibt; es wäre also auch

ungerecht, beyde gleich zu straffen. Ueberdem aber scheint

der Staat durch Ucbernahm des ausschließenden Salz.
Handels noch nicht hinlänglich dafür gesorgt zu haben,
den Salzverkauf gehörig zu dctailüsire». So lange nicht
jeder Bürger dieses unentbehrliche Bedürfniß wenigstens
auch innert seiner Gemeinde kaufen kann, so fodcrt der

Staat zuviel, wenn er nicht zugeben will, daß ein Bürger,
her nur wenig Salz zu kaufen verniag, dieses sich

nicht von einem Nachbar oder jemand anderm der ihm
Salz für sein Hausgebrauch zum Kauf anbietet, ver,
schaffe ; so bald aber nicht jeder Bürger verpflichtet wer«
den kann sein Salz unmittelbar von der obrigkeitlichen
Salzbüttc sich zu kaufen, wie soll er den gefälligen Un,
icrhänbler vom verschanzten Contrebandier mttcrscheioe»
Wie soll der Beweis gegen ihn geführt werden, daß er
wissentlich Contrebandesalz gekauft habe? Solche Maß-
regeln dadurch rechtfertigen zu wollen, der Staat könne
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sich Hnst nicht gegen Contrebande sichern, würde sehr

bald auch noch zu jener saubern Maßregel führen, die

ehedem in Frankreich statt hakte, daß man jedem Bür-
ger vorschrstbe, er sey verpßichtet, dem Staat jährlich
so und so viel Sal; abzukaufen.

Ihre Commißion glaubt daher, ehe und bevor der ge-

sttzgebcnde Rath der Einladung der Vollziehung entspre-

ehe» könne, müsse sich derselbe vorher umständlichere

Kenntniß vom Salzverkauf verschaffen, um dann hierauf
begründet, die erforderlichen Sicherungsgcsetze zu ent-

werssen ; daher trägt die Commißion ausfolgende Vot-
schalt an:

B. Voll;. Rathe! Durch Ihre Botschaft vom uten
dies begehren Sie von dem gesetzgebenden Rath, daß die

Strafe gegen die Einfuhr und den Verkauf fremden Sal-
zcs auch auf den Ankauf von Conirebandesalz ausgedehnt

werde. Da aber in Rücksicht der Bestimmung der Siehe-

rungsmittel der Regale des Salzhandels, es nothwendig
ist, die Art zu kennen, wie der Dctailsirlzverkauf in der

Republik statt hat, und die Grundsätze, nach denen die

verschiedenen Saizverkaufanstalten über dem Gebiete der

Republik verbreitet sind; so ladet Sie, V. Vollz, Räthe,
der gesetzgebende Rath ein, ihm hierüber die erfoderliche

Auskunft zu verschaffen um dann beurtheilen zu können,

ob ein solcher Grundsatz wie Ihre Botschaft fodcct, mit
Billigkeil aufgestellt werden könne, oder ob nicht viel-

Zeicht die bessere Sicherung des Salzregals in strengern

Maßregeln gegen den Verkauf des Contrebandesalzes. ge-

sticht werden müsse?

Die Polizeycommißion schlägt folgende Botschaft an

den Vcllz. Rath vor, welche angenommen wird:
B. Vollz Räche! Von der Verwaltringskammcc des

Lantons Baden sind einige Eintragen an den gesttz.gcd.

Rath gethan worden, welche die vormaligen Schutzjuden

van Lcngnau und Endigen und deren Niederlassung außer

den genannlen Ortschaften betreffen.

Bevor abcr der gesetzgebende Rath irgend etwas end-

liches darüber zu brschliesscu gedenkt, wünschte derselbe

b estimmtere Berichte über die dermalige Lage und den po-
Mischen Znstand sowohl dieser vormaligen badischcn

Schntziuden, als aber anderer ctwan in der Schweitz
sich aufhaltenden Juden z» erhalten.

Sie werden demnach eingeladen, V. Vollz. Räche,

dem gesetzg Rath Auskunft zu ertheilen, über die Anzahl
dieser Scbutziuden s sowohl der wirklich da angesessenen,

als derienigen aus ihnen, welche dermal abwesend seyn

möchten, !.<vch aber in die Classe dieser Schntziuden
gehören; über ihr Verhältniß zu den übrigen Bnmoß.imi!

von Lengnau und Endmgen; über ihre Rechte in Bezug
^ auf ihre Niederlassung, so wie auf den Handel oder

auf den Erwerb und Besitz von Liegenschaften in den

genannten Gemeinden imb ausser denselben ; und endlich
über diejenigen Abgaben, Einschränkungen und Pflichleii,
welche» sie vormals unterworffen waren und es jezt noch

seyn möge».

Nebst diese» bloß die genannten Schntziuden betref,
senden Berichten, wünschte dann aber der gesetzgebende

Rath auch noch zu vernehmen : ob und in wieweit den

Juden überhaupt, es sey in dein Canton Baden oder

abcr in andern Cantoncn, die Vefugniß zukomme, oder

die Erlaubniß ertheilt zu werden pflegte, sich niederlassen,

einen Gewerb treiben oder Grundeigenthum besitzen zu

dürsten und unter welchen Bedingungen?
Sie werde» daher eingeladen, B. Vollz. Räthe, über

so eint und anderes Bericht einzuziehen und dem gesetzg.

Rath das Resultat davon zukommen zu lassen.

Die Polizeycominißioii erstattet folgenden Bericht,
dessen Antrag angenommen wird:

B. Kesezgebcr! Heinrich Kaner von Summiswaîìv
Canton Bern, ein Kappenfabrikanl, ließ an lezicr Ostcr-
meß dem Justus Henne von Piémont 5? Dutzend banm-
wollene Kappen biinvegnehinen und hinlcr Driltnianus
Hand legen, gcstüzt auf die Mandate der ehmalig-en Ver«-

nerregicrung vom -6. Beachmonac 1728 und >; April
1764, verw.ög welchen den Fremden die fadigen 'wolle-

neu und andere gewobene Kappen in der Stadt so wie
in deutsch - und welschen Landen an oder zwischen den

Jahrmärkten feil zu bieten oder zn verkaufen, bey Confis,
kalion der Waare und 20 Thaler Büß verboten war. Vv»
dieser Büß kam ein Drittel der Hoheit, ein Drittel dem

Verleide?, und in der Hauptstadt ein Drittel dem Haa-
dclsgericht, aufdem Land aber den? Ammrann zu.

Justus Henne zog seine dießfallige Angelegenheit vor
das Distriktsgericht Bern und klagte bey demslben um
Aufhebung des über seine Kappen geschlagenen Kau-.wischen.

Arrests, indem das Gesetz vom 8. May >708 dieses alte
Berner Mandat aufgehoben, da selbes die Handlung
ans einem Canton in den andern ganz srev erkläre, und
er die Kappen keineswegs aus der Freuide sondern von.
Zürich hergebracht habe.

Das Dist'.iklsgericht von Bern sich anst eine Erläute,

rung des Gesetzes vom 8. May 1798 weich? der Mini-
ster des Innern herausgegeben, beziehend, erklärte: daß

das Emfnhrmandat der alten Regierung gegen fremde
Lander keineswegs mnnchoben sey, und ,wies deßwegen

.mit seinem Urtheilsspruch vom »s. April iejthiw, dem



— 26z —

B. Justus Henne nicht nur ab, sondern verfällt ihn zu

ergangenen Kosten, und erklärte das von B. Kauer von

Eummiswald genommene Verbot in Kraft.
Henne appâte dieses Urtheil an das Cantonsgericht.

(Die Fortsetzung folgt.)

Entwurf einer Cantvnsverwaltnng.
(Der àuvellllìeVauäoid' hat kürzlich den Entwurf

einer Caniousverwaltung für die Waadl bekannt ge-

macht; hier liefern wir die Arbeit eines deutschen Ver-
sassers. Jede solche Scizze wird den Canronstagsatzun-

gen bey ihren bevorstehenden Arbeiten, wenigstens Ideen
darbieten und schon darum nicht unangenehm seyn

können.

1. Der Eanton ist in Bezirke abgetheilt, deren jeder

nicht mehr als 20,000 und nicht weniger als iü,ooo
Eimvot.ner enthalten kann.

2. Die Bezirke sind in Gemeinden abgetheilt, deren

keine nimber als 2500 oder mit Ausnahme der Städte,
mehr als 4000 Einwohner enthalten, noch einen gröst

fern Landcsumfang in sich fassen soll, als daß die wei-
teste Entfernung von der Grenze zum Hanplorle der

Gemeinde mehr als Drcyviertelstunden Weges betrage.

z. Der Vcrwaltnngsralh tes Cantons ist aus 7

(s?) Mitgliedern jusammcngesezt.

4. Um in den Verwalti'.ngscach gewählt werden zu

können, muß man das 28ste Jahr zurückgelegt haben.

5. Die Wahl gezchuhc auf folgende Weise: Jeder
Gcmcindraih gvbt eine Vorschlagsliste von so vielen

Bürgern ein, als hunderksach Actwbm'ger in der Ge-
mcinbc sind der Vviksraih wählt ans den Vorgeschla-

glnen, 2 Candidate», aus denen die Gemeinden das

Mitglied in den Verwaltungsrath durch adjointe Slim-
meamehcheir ernennen.

6. J.des dritte Jahr trittet ein Mitglied aus. Die
ausgetretenen Mitglieder sind immer wieder wählbar.

7. Der Regierungsstatkhalter führt bey dem Vcr-
waltungsrathc den Vorsitz; bey gleich getheilten Stim-
men kömmt, ihm die Entscheidung zu.

8. Der Verwnlîungsrath untersucht die vom Säle
ihm mitgetheilt n Zesetzcsvorschläge und erklärt seine Zu-
stimmung oder Veewerffung derselben.

9. Er schlägt dem Volksrathe die ecfode.ücheu Can-

tonalgcsetze über die von der Constitution bestimmten

G.gmstânde in vollständiger Abfassung vor und macht
dieselben nach geschehener Annahme bekannt.

10. Er macht die zur Vollziehung der allgemeinen
sowohl als Cantonalgefttze nothwendigen VKoednunsteü-

11. Er wacht über die Vollziehung der in das Ver,
wallungosach einschlagenden Gesetze und Verordnungen.

12. Er entscheidet über streitige Ädnilnistcalionssälle
unter Vorbehalt der Weitersziehung an den Voiksraih,
wenn der Gegenstand die gesetzlich z» bestimmende Com,
petenz des Verwaltungsrathes überschreüct.

1;. Er verwaltet das öffentliche Vermögen des Can»
tons, schlägt dem Volksrathe die Erhebnngs. und Ber»
thcilungsart der für die allgemeine» Bedürfnisse der Re-
publik sowohl als für die beiondern des Cantons erfo-
lichen Abgab.» vor, besorgt nach gesch.hencr Geneh-
migung die Beziehung derselben und legt am Ende des
Jahrs dem Volksrathe über die Verwendung der öffcnt,
lichen Einkünfte Rechnung ab.

14. Er reducier die Vonchlagslisten der Gemejnd»
rathe für die Stelle eines Mitglieds oder Suppleantm
des Landraths auf 2 Candidate»,.

15. Er macht dem Negierungsstatlhalter emen drey-
fachen Vorschlag zur Ernennung der Bezirksstatihalter.

16. Er kann die Bezirksstatihaltcr ans den Vor- '

schlag des RegieAMgssialthaltcrs von ihren Eteliew
abruffen.

17. Er macht dem Volksrathe einen dreyfachen Vor-
schlag zur Ernennung des Obereinnchmcrs und kann
auch die erstre Behörde zur Abrüstung dieses Beamter»
einladen.

18. Der Gehalt eines Mitglieds des VerwaltmigF-
rg H6 kann nicht höher als auf 2000 Fr. des Jahrs
ftstgestzt werden.

19. Der Polksraih besteht aus den vom Cant.ms
abgeordneten Mitgliedern'des Landraths (l)íà) uuV
ihren Suvvleanten.

20. Aus j dein Bezirk muß wenigstens ein solches

Mitglied und ein Suppléant hergenommen seyn.

21. Die Wahl derselben geschieht auf die uemiichs
Weise wie in den Verwaltungsrath, mit dem Unter-
schiede, daß hier die Reduction der Vorschlagsliste:»'
von der lezt.rn Behörde vorgenommen wirb. 5

- 22. Uni m ten Lcmdrolh gewählt werden zu können,,

muß man das zoste Jahr -nrückgelegt h-ben.
2». Die Mitglieder und Snppleamen des Land- nnb

Völksrathes bleiben zwey Jahre an der Stehe ; sie sinN

aber immer wkter wählbar.
24. Der Pvlksrath genehmigt oder verwirft die ihn?

vom V-nvaltunasrathe mitgetheilten Vorschläge zu Can-
lonalgesetzcn.

2?. Er entscheidet in leztcr Instanz' über sk-eiUM

Admlliisirànsfà
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